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§/Artikel/Anlage 

§ 82 

Inkrafttretensdatum 

11.11.1998 

Außerkrafttretensdatum 

10.08.2001 

Beachte 

Zum Inkrafttreten vgl. § 214 

Text 

Ausschüsse 

§ 82. (1) Der Vorstand und die Kurienversammlungen können beratende Ausschüsse für bestimmte 
Angelegenheiten einrichten. 

(2) Für alle mit der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt oder zum Zahnarzt 
zusammenhängenden Fragen ist vom Vorstand jedenfalls eine Ausbildungskommission einzurichten. Mitglieder 
der Ausbildungskommission können nur ordentliche Kammerangehörige sein. 


